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In einem vom Oberlandesgericht Frankfurt a.M. (OLG) entschiedenen Fall 
verwendete eine Bank eine Software, die bei der vorzeitigen Tilgung eines 
Verbraucherimmobiliar-Darlehens in die Berechnung der Vorfälligkeitsent-
schädigung einen pauschalierten sog. Institutionsaufwand von 300 € inte-
grierte.

Die OLG-Richter kamen zu dem Urteil, dass der hier in Rechnung gestellte pauschale 
Aufwand für die vorzeitige Darlehensrückführung in Höhe von 300 € nur dann verlangt 
werden kann, wenn dem Verbraucher ausdrücklich der Nachweis eines geringeren oder 
entfallenden Schadens seitens der Bank gestattet ist. Das war hier nicht der Fall.

Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) v. 4.5.2023 begrün-
det der bloße Verstoß gegen die DSGVO keinen Schadensersatzanspruch. Der 
EuGH stellt als Erstes fest, dass der in der DSGVO vorgesehene Schadenser-
satzanspruch eindeutig an drei kumulative Voraussetzungen geknüpft ist: 

 » einen Verstoß gegen die DSGVO, 
 » einen materiellen oder immateriellen Schaden, der aus diesem Verstoß resultiert und 
 » einen Kausalzusammenhang zwischen dem Schaden und dem Verstoß.

Demnach eröffnet nicht jeder Verstoß gegen die DSGVO für sich genommen den Scha-
densersatzanspruch.
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Zweitens führte der EuGH aus, dass der Schadensersatzanspruch nicht auf immaterielle 
Schäden beschränkt ist, die eine gewisse Erheblichkeit erreichen. Als Drittes und Letztes 
stellt der EuGH fest, dass die DSGVO keine Regeln für die Bemessung des Schadenser-
satzes enthält. Daher sind die Festlegung der Kriterien für die Ermittlung des Umfangs 
des in diesem Rahmen geschuldeten Schadensersatzes Aufgabe der Rechtsordnung des 
einzelnen Mitgliedstaats, wobei der Äquivalenz- und der Effektivitätsgrundsatz zu be-
achten sind. In diesem Zusammenhang betonten die Richter des EuGH die Ausgleichs-
funktion des in der DSGVO vorgesehenen Schadensersatzanspruchs und wiesen darauf 
hin, dass dieses Instrument einen vollständigen und wirksamen Schadensersatz für den 
erlittenen Schaden sicherstellen soll.

In dem vom EuGH entschiedenen Fall sammelte die Österreichische Post ab dem Jahr 
2017 Informationen über die politischen Affinitäten der österreichischen Bevölkerung. 
Mit Hilfe eines Algorithmus definierte sie anhand sozialer und demografischer Merk-
male „Zielgruppenadressen“. Nun forderte ein Mann von der österreichischen Post Ent-
schädigung für einen immateriellen Schaden in Höhe von 1.000 €, da ihm dadurch eine 
besondere Affinität zu der fraglichen Partei zugeschrieben worden sei, und er ein großes 
Ärgernis und einen Vertrauensverlust sowie ein Gefühl der Bloßstellung verspürte.

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) hat mit einem Beschluss 
klargestellt, dass ein Reisender sich grundsätzlich selbst über allgemein zu-
gängliche Quellen über die klimatischen Bedingungen des Reiseziels infor-
mieren kann und muss. Den Reiseveranstalter trifft keine Aufklärungspflicht.

In dem Fall aus der Praxis hatte eine Frau für sich und ihren Partner eine exklusive 
Ecuador-Privatrundreise für Mitte bis Ende Dezember 2021 für rund 18.000 € gebucht. 
Wegen zahlreicher behaupteter Mängel, u.a. witterungsbedingter Beeinträchtigungen, 
eines ausgefallenen Ausflugs und Lärmbelästigungen, verlangte sie nun Minderung des 
Reisepreises in Höhe von gut 6.000 € vom Reiseveranstalter.

Der Veranstalter einer Reise haftet grundsätzlich nicht für „die im Zielgebiet herr-
schenden Wetterverhältnisse und klimatischen Gegebenheiten“, so die OLG-Richter. Er 
war auch nicht verpflichtet, die Urlauberin vor Abschluss des Reisevertrags über die 
im Reisemonat Dezember in Ecuador üblicherweise zu erwartenden Witterungsbeein-
trächtigungen aufzuklären und auf Regenzeiten hinzuweisen. Eine gesteigerte Infor-
mationspflicht besteht nur hinsichtlich der Umstände, bei denen der Reisende über ein 
Informationsdefizit verfügt. Das war hier nicht der Fall.

Die Reform der gesetzlichen Pflegeversicherung erfolgt in mehreren Schrit-
ten. Zum 1.7.2023 wurde bereits der Beitrag zur Pflegeversicherung ange-
hoben, zum Januar 2024 gibt es Leistungsverbesserungen und zum 1.1.2025 
werden sämtliche Leistungsbeträge nochmals angehoben. Hier einmal die 
wichtigsten Punkte der Leistungsverbesserungen zum 1.1.2024:

 » Erhöhung des Pflegegelds und der ambulanten Sachleistungsbeträge um jeweils 
5 %.

 » Das Pflegeunterstützungsgeld kann von Angehörigen künftig pro Kalenderjahr für 
bis zu zehn Arbeitstage je pflegebedürftiger Person in Anspruch genommen werden. 
Bisher war es beschränkt auf einmalig insgesamt zehn Arbeitstage je pflegebedürf-
tiger Person.

 » Familien mit pflegebedürftigen Kindern: Einführung des Anspruchs auf den ge-
meinsamen Jahresbetrag aus Verhinderungs- und Kurzzeitpflege für Pflegebedürf-
tige der Pflegegrade 4 und 5, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

 » Der Zugang pflegender Angehöriger zu Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen 
wird erleichtert, indem die Möglichkeit zur Mitaufnahme des Pflegebedürftigen in 
die stationäre Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung der Pflegeperson erweitert 
und weiterentwickelt wird.

 » DieZuschläge, die die Pflegekasse an die Pflegebedürftigen in vollstationären 
Pflegeeinrichtungen zahlt, werden erhöht. Bei 0 - 12 Monaten Verweildauer wird 
der Zuschlag von 5 % auf 15 %, bei 13 - 24 Monaten von 25 % auf 30 %, bei 25 - 
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36 Monaten von 45 % auf 50 % und bei mehr als 36 Monaten von 70 % auf 75 % 
angehoben.

Die Leistungsbeträge für Verhinderungspflege und für Kurzzeitpflege werden zum 
1.7.2025 in einem neuen gemeinsamen Jahresbetrag für Verhinderungspflege und 
Kurzzeitpflege zusammengeführt. Künftig steht damit ein Gesamtleistungsbetrag von 
bis zu 3.539 € zur Verfügung, den die Anspruchsberechtigten nach ihrer Wahl flexibel 
für beide Leistungsarten einsetzen können. Die bisherige sechsmonatige Vorpflegezeit 
vor erstmaliger Inanspruchnahme der Verhinderungspflege wird abgeschafft, sodass die 
Leistungen künftig unmittelbar ab Feststellung von mindestens Pflegegrad 2 genutzt 
werden können. Zum 1.1.2025 und zum 1.1.2028 werden die Geld- und Sachleistungen 
regelhaft in Anlehnung an die Preisentwicklung automatisch dynamisiert.

Die Pflegekommission hat sich einstimmig auf höhere Mindestlöhne für Be-
schäftigte in der Altenpflege geeinigt. Danach steigen die Mindestlöhne ab 
dem 1.5.2024 in 2 Schritten. Die aktuelle Pflege-Mindestlohn-Verordnung 
ist noch bis 31.1.2024 gültig und beinhaltet die Erhöhung zum 1.12.2023.

 

Pflegehilfskräfte
qualifizierte  

Pflegehilfskräfte 
(mind. 1-jährige Ausbildung)

 

Pflegefachkräfte

ab 1.12.2023 14,15 € 15,25 € 18,25 €

ab 1.5.2024 15,50 € 16,50 € 19,50 €

ab 1.7.2025 16,10 € 17,35 € 20,50 €

Die Pflegekommission empfiehlt außerdem für Beschäftigte in der Altenpflege mit einer 
5-Tage-Woche einen Anspruch auf zusätzlichen bezahlten Urlaub (jeweils 9 Tage im 
Kalenderjahr) über den gesetzlichen Urlaubsanspruch hinaus. Die Pflegekommission hat 
sich bei ihrer Empfehlung für eine Laufzeit bis 30.6.2026 ausgesprochen. Diese Empfeh-
lung will das Bundesministerium für Arbeit und Soziales – wie in den Vorjahren – mit 
einer neuen Pflegemindestlohn-Verordnung umsetzen.

Während der Corona-Pandemie haben viele Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
das Arbeiten im Home-Office oder mobiles Arbeiten vereinbart. Der Haupt-
unterschied zwischen diesen beiden Varianten ist der stationäre Arbeits-
platz. Im Home-Office gibt es einen festen Arbeitsplatz außerhalb des Be-
triebs, während bei der mobilen Arbeit die Arbeit nicht an einen bestimmten 
Ort gebunden ist. 

In einem vom Landesarbeitsgericht Hamm entschiedenen Fall wurde vereinbart, dass 
der Arbeitnehmer ab dem 1.7.2017 oder früher seine Arbeitsleistung im Wesentlichen 
in seiner Wohnung (häusliche Arbeitsstätte) erbringen, aber nach Arbeitsbedarf auch 
in den Unternehmensräumen tätig werden sollte. Diese Vereinbarung konnte u.a. durch 
eine der beiden Parteien gekündigt werden. Am 28.1.2022 kündigte der Arbeitgeber die 
Vereinbarung zum 1.4.2022. Der Arbeitnehmer war damit jedoch nicht einverstanden. 

Vor Gericht bekam der Arbeitgeber Recht, da mit der Vereinbarung einer Tätigkeit im 
Home-Office der Ort der Arbeitsleistung festgelegt wurde. Damit ist nicht der Kernbe-
reich des Arbeitsverhältnisses angesprochen, sondern ein Bereich, der dem Direktions-
recht des Arbeitgebers unterliegt.

Die private Nutzung einer Tankkarte entgegen den Regelungen einer Dienst-
wagenrichtlinie kann eine außerordentliche Kündigung ohne vorherige Ab-
mahnung rechtfertigen.

Dieser Entscheidung des Landesarbeitsgerichts v. 29.3.2023 lag der nachfolgende Sach-
verhalt zugrunde: Einem Vertriebsmitarbeiter wurde von seinem Arbeitgeber ein Dienst-
wagen für Kundenbesuche zur Verfügung gestellt, den er auch privat nutzen durfte. 
Entsprechend der Dienstkartenrichtlinie trug der Arbeitgeber u.a. die Leasingkosten, die 
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Versicherung und die laufenden Betriebskosten (Kraftstoff, Öl). Der Arbeitgeber hän-
digte dem Mitarbeiter zum Betanken des Dienstwagens Tankkarten aus. Neben seinem 
Dienstwagen betankte der Beschäftigte aber auch seine privaten Fahrzeuge. Daraufhin 
kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis außerordentlich. Der Beschäftigte hielt 
die Kündigung dagegen für unwirksam. Vor Gericht hatte er jedoch keinen Erfolg.

In einem vom Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern entschie-
denen Fall arbeitete eine Mitarbeiterin 40 Stunden die Woche. Arbeits-
vertraglich war sie zur Leistung von Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit 

verpflichtet. In dem Unternehmen galt ein 3-Schicht-Modell. Nach der Geburt ihrer 
Zwillinge reichte sie bei ihrem Arbeitgeber den Wunsch ein, ihre Arbeitszeit auf 35 Stun-
den wöchentlich zu begrenzen und ausschließlich von Montag bis Freitag zwischen 7:40 
und 16:40 Uhr tätig zu sein, um sich außerhalb dieser Zeiten um ihre Kinder kümmern 
zu können, da die Kinderbetreuungseinrichtungen zu anderen Zeiten geschlossen sind. 
Der Arbeitgeber gab dem Wunsch der Arbeitszeitreduzierung nach, widersprach aller-
dings der gewünschten Arbeitszeitverteilung. Die Richter gaben ihm Recht.

Bei der Bestimmung der Lage der Arbeitszeit muss der Arbeitgeber nach Möglichkeit 
auch auf die Personensorgepflichten des Arbeitnehmers Rücksicht nehmen, sofern be-
triebliche Gründe oder berechtigte Belange anderer Arbeitnehmer nicht entgegenstehen.

Im Rahmen der Interessenabwägung ist es dem Arbeitgeber gestattet, sich auf die klar 
erkennbaren persönlichen Lebensumstände der Arbeitnehmer zu konzentrieren, ohne 
eingehende Untersuchungen über deren familiäre Situation anstellen zu müssen. Dies 
ist ihm bereits aufgrund des Datenschutzes und der Wahrung der Privatsphäre der An-
gestellten nicht gestattet. Insbesondere ist der Arbeitgeber nicht in der Lage, zu prüfen, 
ob es nicht doch zumutbare anderweitige Möglichkeiten einer Betreuung gibt, sei es 
durch den anderen Elternteil, Lebenspartner, Angehörige, Verwandte, Freunde etc. oder 
eben durch Dienstleister wie Kindertagesstätten oder Tagesmütter.

Dass es den anderen Mitarbeitern gelingt, arbeitsvertragliche und familiäre Pflichten 
miteinander zu vereinbaren, rechtfertigt es nicht, diese durch die vermehrte Zuweisung 
ungünstiger Schichten zusätzlich zu belasten.

Die Höhe der Krankenversicherungsbeiträge richtet sich nach den beitrags-
pflichtigen Einnahmen. Bei einem freiwillig Versicherten ist dessen gesamte 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen. Ist dessen Ehegatte 
oder Lebenspartner nicht Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse (GKV), 
so sind auch dessen Einnahmen bei der Beitragsberechnung zu berücksichti-
gen. Dies gilt für alle freiwillig Versicherten, nicht nur für die hauptberuflich 
selbstständig Tätigen.

In einem vom Hessischen Landessozialgericht (LSG) entschiedenen Fall wehrte sich eine 
freiwillig bei einer GKV versicherte Frau gegen die Festsetzung ihrer Versicherungsbei-
träge. Das Einkommen ihres privat krankenversicherten Ehemanns hätte bei der Be-
rechnung nicht berücksichtigt werden dürfen. Die Krankenkasse hingegen verwies auf 
die sog. „Verfahrensgrundsätze Selbstzahler“, nach welchen auch das Einkommen des 
Ehegatten zu berücksichtigen ist. Die Richter des LSG bestätigten die Auffassung der 
Krankenversicherung.

Ein etwaiger Bestandsschutz kann erlöschen, wenn ein Wohnhaus ange-
sichts der bereits durchgeführten Baumaßnahmen nicht mehr mit dem zuvor 
vorhandenen Altbestand identisch ist. Auch wenn die Ausmaße des Wohn-
hauses mit dem Altbestand identisch sind und die durchgeführten Arbeiten 

im Wesentlichen zum Zweck der Renovierung und Sanierung erfolgten, verhindert dies 
im Übrigen nicht, das Wohnhaus als anders („aliud“) gegenüber dem Altbestand einzu-
ordnen. Selbst dann, wenn Außenwände im Wesentlichen unverändert bleiben, kann ein 
Gebäude im Einzelfall durch zahlreiche, auch baugenehmigungsfreie Baumaßnahmen so 
sehr verändert werden, dass es einem Neubau gleicht.

8. Kein Anspruch auf günstige 
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So entschieden die Richter des Oberverwaltungsgerichts NRW gegenüber einem Bau-
herrn, dass ein rechtmäßiger Zustand allein durch eine vollständige Beseitigung des im 
Umbau befindlichen Wohnhauses erreicht werden könne, da ein etwaiger (formeller 
oder materieller) Bestandsschutz für den Altbestand im Zuge der Baumaßnahmen er-
loschen sei.

Grundsätzlich kann ein Vermieter nach durchgeführten Modernisierungs-
maßnahmen die jährliche Miete erhöhen. Kosten, die für Erhaltungsmaß-
nahmen erforderlich gewesen wären, gehören jedoch nicht zu den auf-
gewendeten Kosten und sind, soweit erforderlich, durch Schätzung zu 
ermitteln. Werden Modernisierungsmaßnahmen für mehrere Wohnungen 
durchgeführt, so sind die Kosten angemessen auf die einzelnen Wohnungen 
aufzuteilen. 

Für die Umsetzung der Mieterhöhung muss der Vermieter sein Mieterhöhungsverlangen 
dem Mieter in Textform erklären. Die Erklärung ist nur wirksam, wenn in ihr die Erhö-
hung aufgrund der entstandenen Kosten berechnet und entsprechend erläutert wird. 
Kosten, die vom Mieter oder für diesen von einem Dritten übernommen oder die mit 
Zuschüssen aus öffentlichen Haushalten gedeckt werden, gehören nicht zu den aufge-
wendeten Kosten. Sie dürfen deshalb nicht bei der Erhöhung der Miete angesetzt und 
auf den Mieter umgelegt werden. Bei Deckung der Kosten für die Modernisierungs-
maßnahme oder von laufenden Aufwendungen infolge der Modernisierungsmaßnahme 
durch zinsverbilligte oder zinslose Darlehen aus öffentlichen Haushalten, durch Darle-
hen oder Mietvorauszahlungen des Mieters oder durch Leistungen eines Dritten für den 
Mieter sowie aus Mitteln der Finanzierungsinstitute von Bund und Ländern verringert 
sich der Erhöhungsbetrag. Die Pflicht zur Anrechnung dieser Drittmittel hat damit Be-
deutung für den Umfang der vom Vermieter nach Durchführung der Modernisierung 
geforderten Mieterhöhung. Dementsprechend muss der Vermieter eventuelle Drittmittel 
in seinem Mieterhöhungsverlangen plausibel darlegen.

Viele Mietverträge beinhalten Kündigungsausschlüsse oder es handelt sich 
bei dem Mietvertrag um einen Zeitmietvertrag. Im Laufe des Mietverhält-
nisses können sich jedoch Gründe ergeben, warum ein Mieter vorzeitig aus 
seiner Wohnung ausziehen (z.B. Veränderung der Lebensumstände) und die 
gesetzliche Kündigungsfrist oder eine vereinbarte Mietzeit nicht einhalten 

möchte. Auf die Einhaltung der Kündigungsfristen kann der Vermieter in der Regel aller-
dings bestehen. Einen Rechtsanspruch auf die vorzeitige Beendigung des Mietvertrags 
bei der Stellung eines Nachmieters haben Mieter nicht – außer es ist im Mietvertrag 
vereinbart. Grundsätzlich darf sich der Vermieter seinen neuen Mieter und damit neuen 
Vertragspartner selbst aussuchen.

Gesetzlich ist die Kündigung spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats zum 
Ablauf des übernächsten Monats zulässig. Vor Ablauf dieser Kündigungsfrist muss sich 
der Vermieter keinen anderen Mieter suchen und hat somit einen Anspruch auf die 
Mietzahlungen des „alten“ Mieters bis zum Ende der Mietzeit.

Wenn der eine Ehegatte stirbt, möchte der andere Ehegatte meist im eheli-
chen Haus verbleiben. Darüber muss man sich Gedanken machen, wenn die 
Erbengemeinschaft das Haus verkauft. 

So auch in einem Fall, den das Oberlandesgericht Oldenburg (OLG) zu entscheiden hatte: 
Eine Frau war gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Erbin ihres Ehemannes geworden. 
Man einigte sich mit dem Enkel der Frau über einen Verkauf des Hauses, das dem Ver-
storbenen gehört hatte. Die Großmutter, ihre beiden Töchter und der Enkel einigten sich 
vor dem Verkauf, dass die damals Mitte 70-jährige Großmutter auch bei einer Übernah-
me des Hauses durch den Enkel in dem Haus wohnen bleiben dürfe (schuldrechtliches 
Wohnrecht). Es kam nicht zur Eintragung eines dinglichen Wohnrechts im Grundbuch. 
Der Enkel kündigte gegenüber seiner Großmutter nach ca. 1 ½ Jahren „das unentgelt-
liche Nutzungsverhältnis“ und verkaufte das Haus dann zum mehr als doppelten Preis.

11. Anrechnung von Drittmitteln  
bei Mieterhöhung
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Basiszinssatz: seit 1.7.2023 = 3,12 %; 1.1. – 30.6.2023 = 1,62 %; 1.7.2016 – 31.12.2022 = -0,88 %
(§ 247 Abs. 1 BGB) Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB; seit 1.1.2002) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014):  Basiszinssatz + 8-%-Punkte
  Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014):  Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 2023: Oktober = 117,8; September = 117,8; August = 117,5; Juli= 117,1; Juni = 116,8;  
 (2020 = 100) Mai = 116,5; April = 116,6; März = 116,1; Februar = 115,2; Januar = 114,3
  2022: Dezember = 113,2; November = 113,7 
  Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Konjukturindikatoren – Verbraucherpreisindex

  Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann!
  Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
 Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

Die OLG-Richter stellten klar, dass der Großmutter gegenüber dem Enkel ein schuldrecht- 
liches Wohnrecht zusteht – also ein Wohnrecht, das nicht im Grundbuch eingetragen ist. 
Dies gilt trotz des Weiterverkaufs der Immobilie. Weil es sich nur um ein schuldrecht- 
liches, nicht eingetragenes Wohnrecht handelt, wird die Großmutter dies gegenüber 
den neuen Käufern nicht geltend machen können. Angesichts des Verkaufs an das jun-
ge Ehepaar kämen aber jetzt möglicherweise Schadensersatzansprüche der Großmutter 
gegen den Enkel in Betracht.

Anmerkung: Vor diesem Hintergrund ist es ratsam, ein vereinbartes Wohnrecht auch als 
dingliches Wohnrecht im Grundbuch eintragen zu lassen.

In einem vom Kammergericht Berlin am 9.5.2023 entschiedenen Fall ver-
fasste ein Ehepaar 1998 ein gemeinschaftliches Testament. Sie setzten sich 
gegenseitig als Alleinerben und eine Nichte der Ehefrau als Schlusserbin ein. 
2015 erkrankte der Mann an Parkinson und 2019 verstarb die Ehefrau. 

Auf der Rückseite eines Ausdrucks des Speiseplans eines Cafés verfasste er 2020 ein 
eigenhändiges Testament zugunsten seines Nachbarn. Nachdem der Mann kurz danach 
verstarb, beantragte der Nachbar die Erteilung eines Erbscheins. Die Nichte erklärte die 
Anfechtung des letzten Testaments und stellte neben der Echtheit des Testaments auch 
die Geschäftsfähigkeit des Erblassers bei der Testamentserstellung in Frage. 

Das Gesetz schreibt zur Errichtung eines eigenhändigen Testaments nicht die Verwen-
dung eines bestimmten Schriftträgers vor. Für die Ermittlung des Testierwillens bei Ver-
wendung eines solchen Schriftträgers ist nicht die Wahl des Schreibmaterials maß-
geblich, sondern die Frage, ob sich das Papier zur Fixierung der Schriftzüge eignet und 
nicht etwa aus der Wahl des Schreibmaterials erkennbar wird, dass der Erblasser seine 
Verfügung ernstlich gar nicht hat treffen wollen.

Daran bestand aber hier kein durchgreifender Zweifel, weil das Dokument mit „Mein 
Testament“ überschrieben, mit dem vollen Namen und Geburtsdatum des Erblassers  
sowie des Begünstigten in einem für Testamente üblichen Wortlaut geschrieben, mit Ort 
und Datum versehen und von dem Erblasser unterschrieben war. Ferner geht mit einer 
Parkinson-Erkrankung nicht automatisch eine Einschränkung der freien Willensbestim-
mung einher. Diese kann nur dann angenommen werden, wenn sie sich aufgrund der 
konkret feststellbaren Symptomatik im Verhalten des Erblassers manifestiert hätte. Das 
war hier nicht der Fall, sodass das Testament von 2020 gültig war.

14. Kein Verlust der Testierfähigkeit  
bei Parkinsonerkrankung

Besten Dank für das uns im Jahr 2023 entgegen gebrachte Vertrauen, 
frohe Weihnachten und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!


